
1 
 

Anlage 2 der Sitzungsvorlage 350/2023 FNP-Änderung zum Bebauungsplan 
 Jülich Welldorf Nr. 9 

 
Stellungnahmen der Verwaltung  

zu den Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 (1) BauGB 

 
 

Stellungnahmen Stellungnahmen der Verwal-
tung 

Beschluss-
vorschlag 

LNU Landesgemeinschaft Naturschutz und 
Umwelt NRW e.V. Kreisstelle Düren mit 
Schreiben vom 21.04.2023 
 
Die LNU steht der Flächennutzungsplanän-
derung kritisch gegenüber, da sie dem be-
stehenden Regionalplan aber auch der Neu-
planung des Regionalplans sowie den Vor-
gaben des LP 11 Titz widerspricht. Der LP 11 
weist die Fläche als Landschaftsschutzge-
biet aus, bekanntermaßen darf die Stadt Jü-
lich derzeit keine neuen Gewerbegebiete 
ausweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die Flächennutzungsplan-
änderung dient der Vorbe-
reitung des Bebauungspla-
nes Nr. 9 „Hinter der Molke-
rei“. Dieser wiederum soll 
die Betriebserweiterung des 
nördlich angrenzenden Me-
tallbaubetriebs planungs-
rechtlich ermöglichen. Der 
z.Zt. gültige Regionalplan 
stellt für die Ortslagen Well-
dorf und Güsten Allgemeine 
Siedlungsbereiche (ASB) 
mit Entwicklungsmöglichkei-
ten in durch Wohnnutzung 
geprägten Bereichen dar. 
Für den gewerblich gepräg-
ten Bereich stehen aller-
dings keine Entwicklungs-
flächen zur Verfügung, auch 
nicht in dem sich zurzeit in 
der Aufstellung befindenden 
neuen Regionalplan. Die pa-
rallele Entwicklung von 
Wohn- und Arbeitsorten in 
unmittelbarer Nähe zueinan-
der ist jedoch wünschens-
wert. 
Mit Schreiben vom 
20.07.2020 (AZ 32/62 
1.12.06.2020-01) hat die Be-
zirksregierung Köln das lan-
desplanerische Einverneh-
men der Flächennutzungs-
planänderung mit der Lan-
desplanung bestätigt. 
 
Auf Seite 5 der Begründung 
zur Flächennutzungsplanän-
derung wird die Standort-

 
 
 
 
Die Stel-
lungnah-
men der 
Verwaltung 
werden zur 
Kenntnis 
genommen. 
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wahl begründet und Alterna-
tivstandorte untersucht. Ein 
Alternativstandort würde zu 
einer Aufteilung der Be-
triebsbereiche führen, 
wodurch Synergieeffekte 
verloren gingen. Eine Voll-
ständige Betriebsverlage-
rung würde eine Flächen-
neuinanspruchnahme von 
ca. 5 ha auslösen. Der Ver-
lust landwirtschaftlich ge-
nutzter Flächen würde er-
höht werden. Darüber hin-
aus müsste bei einer teilwei-
sen oder vollständigen Um-
siedlung zusätzlich Grunder-
werb erfolgen, der für ein flä-
chenintensives Unterneh-
men aus der Stahlbausparte 
nicht darstellbar ist. Des 
Weiteren würde die gute 
Vernetzung im Ortsteil Well-
dorf/Güsten verloren gehen. 
Somit bestehen für die ge-
plante Betriebserweiterung 
keine Alternativstandorte.  
 
Das Landschaftsschutzge-
biet 2.2-1 „Strukturreiche 
Ortsrandlagen in der Börde“ 
beinhaltet u.a. das Entwick-
lungsziel 2 „Anreicherung ei-
ner Landschaft mit naturna-
hen Lebensräumen und mit 
gliedernden und belebenden 
Elementen […]“. Im vorlie-
genden Fall besteht der 
Schutzzweck aufgrund der 
aktuell intensiven ackerbau-
lichen Nutzung in der Erhal-
tung und Wiederherstellung 
der grünlandgeprägten, 
reich strukturierten Orts-
randlagen mit Hecken, 
Baumreihen, Obstwiesen, 
Feldgehölzen, Brachen, 
Gräben, Gewässerflächen 
und Rainen für den Bio-
topverbund und den Arten- 
und Biotopschutz, auch als 
Lebensstätte und Lebens-
raum wildlebender Tier- und 
Pflanzenarten. Gleichzeitig 
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Im weiteren Verfahren ist eine ASP I und 
eine ASP II zu erstellen und daraus resultie-
rend ein landschaftspflegerischer Begleit-
plan in dem der notwendige Ausgleich nach-
vollziehbar dargestellt wird. 
 

gilt es, den Verbundkorridor 
(VB-K 5004-002) „Börden-
dörfer und -strukturen nörd-
lich der Sophienhöhe“ zu er-
weitern bzw. wiederherzu-
stellen.  
 
Deswegen werden die ge-
werblich genutzten Flächen 
generell im nördlichen Teil 
des Änderungsbereiches 
konzentriert und somit un-
mittelbar an die bestehen-
den gewerblichen Bauflä-
chen angeschlossen. Im Sü-
den sind Flächen mit Maß-
nahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Land-
schaft vorgesehen. Mit der 
Darstellung dieser Flächen 
wird dem für das Schutzge-
biet Ziffer 2.2-1 u.a. gelten-
den Schutzzweck "… wegen 
der kulturhistorischen Be-
deutung der Landschaft als 
Ergebnis des Landschafts-
wandels und der erkennba-
ren Landschaftsstrukturen 
als Zeugen dieser kulturhis-
torischen Entwicklung […]" 
und dem Entwicklungsziel 2 
Rechnung getragen. 
Die Untere Naturschutzbe-
hörde bestätigte in ihrer 
Stellungnahme vom 16. Ap-
ril 2023 im Rahmen der Be-
teiligung gemäß § 4 (1) 
BauGB, dass sich mit den 
Belangen von Natur und 
Landschaft auseinanderge-
setzt wurde und ihren Belan-
gen hinreichend Rechnung 
getragen wurde.  
 
Für den nachgeordneten 
Bebauungsplan Nr. 9 „Hinter 
der Molkerei“ wurde vom 
Büro für Umweltplanung U. 
Haese, Stolberg die Arten-
schutzvorprüfung (ASP I) 
vorgelegt. Die Artenschutz-
prüfung kommt zu dem Er-
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gebnis, dass keine pla-
nungsrelevanten Arten in ei-
ner Art von der Änderung 
betroffen sind, die als erheb-
lich einzustufen wären. Viel-
mehr wird durch die Auswei-
sung von Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Land-
schaft im südlichen Teil des 
Änderungsbereiches der 
Verbundkorridor entlang des 
Landwehrgrabens weiter-
entwickelt. Die Artenschutz-
vorprüfung hebt in besonde-
rem Maße hervor, dass sich 
die geplante Obstwiese im 
Südteil des Änderungsberei-
ches vorteilhaft auf zahlrei-
che planungsrelevante Ar-
ten auswirkt, darunter Fle-
dermäuse und Greifvögel. 
Im Rahmen der Eingriffsre-
gelung wird im nachgeord-
neten Bebauungsplanver-
fahren der Eingriff ermittelt. 
Kann der Eingriff nicht voll-
ständig innerhalb des Be-
bauungsplanes ausgegli-
chen werden, sind externe 
Ausgleichsmaßnahmen er-
forderlich. Die Umsetzung 
dieser Maßnahmen wird in 
der verbindlichen Bauleitpla-
nung festgesetzt und ver-
traglich geregelt. 

 


